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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Grünheide (Mark) für das Haushaltsjahr  2010 

 
 
Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 25.02.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
  
1. im Ergebnishaushalt  mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf 10.948.700,00 € 

ordentlichen Aufwendungen auf 11.947.400,00 € 

 

außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 

außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 

 

2. im Finanzhaushalt  mit dem Gesamtbetrag der 
 

Einzahlungen auf 14.088.100,00 € 

Auszahlungen auf 18.015.000,00 € 

 
festgesetzt. 

 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 
 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.056.000,00 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.458.000,00 € 

  

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.015.000,00 € 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  7.258.700,00 € 

  

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 17.100,00 € 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 298.300,00 € 

  

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 € 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 € 

 

 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 

festgesetzt. 
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 240,00 v. H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360,00 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer 320,00 v. H. 

 

 

§ 5 

 
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von 

wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 
5.000 € 

festgesetzt. 
 
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 
5.000 € 

festgesetzt. 
 

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden wie folgt festgesetzt: 

 
3.1.  
Als erheblich sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 70 Abs. 
1 BbgKVerf anzusehen, wenn sie bei den einzelnen Produktsachkonten die nachstehend aufgeführten 
Beträge übersteigen: 
 
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche 
Aufwendungen/Auszahlungen; Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
Kontengruppen 52/54/72/74/77                                                                                                10.000  € 
 
Transferaufwendungen/-auszahlungen  
Kontengruppen 53/73 ohne Kontengruppe 531/731                                                               30.000 € 
Kontengruppe 531/731                                                                                                                1.000 € 
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen  
Kontengruppen 55/75                                                                                                                10.000 € 
 
Auszahlungen für Vermögenserwerb 
Kontenarten 782/783                                                                                                                   5.000  € 
 
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie Auszahlungen für  
Baumaßnahmen  
Kontenarten 781/785                                                                                                                  25.000  € 
 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Kontenarten 79                                                                                                                           10.000  € 

 



4 

- Teil A. Bekanntmachungen - amtlicher Teil- 
8. Jahrgang / Nr. 02/10 Amtsblatt für die Gemeinde Grünheide (Mark)   Grünheide (Mark), den 24.04.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Über-/außerplanmäßige Personalaufwendungen/-auszahlungen bedürfen der Zustimmung der 
Gemeindevertretung, wenn sie in der Kontengruppe 50/70 insgesamt den Betrag von 25.000 Euro 
übersteigen. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dürfen in unbeschränkter Höhe getätigt 
werden, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind (wirtschaftlich 
durchlaufend bzw. Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen). 
 
3.2.  
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 73 Abs. 5 BbgKVerf sind 
erheblich, wenn sie beim einzelnen Produktsachkonto 25.000 Euro übersteigen. 
 
3.3. 
Die Befugnis der Kämmerin über die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 70 Abs. 1 sowie über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 73 Abs. 5 BbgKVerf wird auf die in 3.1. und 3.2. genannten 
Beträge beschränkt. 
 
3.4.  
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen bzw. zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ist die 
Gemeindevertretung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Erfüllung des 
Haushaltsplanes 2010 per 30.09.2010 und per 31.12.2010 zu informieren 
 
 
4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird bei 
 

a) der Erhöhung des lt. Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 250.000 Euro und 
 
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder 

Einzelauszahlungen auf 500.000 Euro festgesetzt. 
 
  

 
 

§ 6 

 
(Haushaltssicherungskonzept)  
 
entfällt 
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Bekanntmachung sanordnung  
 
Gemäß § 67 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) wird die 
vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Grünheide (Mark) für das Haushaltsjahr 2010  
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Haushaltssatzung 2010 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

Die Haushaltssatzung mit den Anlagen kann in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung  
Grünheide (Mark), Am Marktplatz 1, 15537 Grünheide (Mark) zu den Sprechzeiten eingesehen 
werden. 
 

Grünheide (Mark), den 26.02.2010 
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Satzung zur 1. Änderun g der Kindertagesstättensatzung und Satzung über di e Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme eines Pl atzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft 

der Gemeinde Grünheide (Mark) vom 01.09.2008 
 
 
Aufgrund des § 3 (1), des § 28 Abs. 2 Nr. 9 und des § 64 (2) der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Kommunalrechtsreform-AnpassungsGesetzes (KommRRefAnpG) vom 23. 9. 2008 (GVBl. I S. 202) i. V. 
m. § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134) zuletzt geändert zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), 
zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg vom 27. 5. 2009 (GVBl. I S. 160) und § 17 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Gesetzes 
zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - 
(Kindertagesstättengesetz- Kita-Gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I 
S. 384), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Kindertagesstättengesetzes vom 21. Juni 2007 (GVBl. I S. 110) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Grünheide (Mark) in ihrer Sitzung am 25.02.2010 folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Kindertagesstättensatzung und Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) 
vom 01.09.2008 beschlossen: 
 
 

Artikel I 
Änderung der Kindertagesstättensatzung und Satzung über die Erhebung von Benutzungs-
gebühren für die Inanspruchnahme eines Platzes in K indertagesstätten in Trägerschaft der 
Gemeinde Grünheide (Mark): 
 
Die Kindertagesstättensatzung und Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) 
vom 01.09.2008 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 2 Absatz 5  entfällt. 
 
2. Der § 3 Absatz 2 (b) wird wie folgt gefasst: 

 
§ 3 Betreuungszeiten 
 

(2)  
    (b) für Kinder im Grundschulalter bis zur Versetzung in die 5. Schuljahrgangsstufe 

 
täglicher Betreuungsumfang   wöchentliche Betreuungsumfang 
bis 4 Stunden     bis 20 Stunden 
bis 6 Stunden     bis 30 Stunden 
bis 7 Stunden     bis 35 Stunden 
 

3. Der § 3 Absatz 2 (c) wird wie folgt gefasst: 
 

§ 3 Betreuungszeiten 
 

(2)  
     (c) für Kinder der 5. und 6. Schuljahrgangsstufe 

 
täglicher Betreuungsumfang   wöchentliche Betreuungsumfang 
bis 2 Stunden     bis 10 Stunden 
bis 4 Stunden     bis 20 Stunden 
bis 6 Stunden     bis 30 Stunden 
bis 7 Stunden     bis 35 Stunden 
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4. Der § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Entstehung der Gebührenpflicht 
 

Die Gemeinde Grünheide (Mark) erhebt für die Inanspruchnahme von Plätzen Elternbeiträge in Form 
von Gebühren. Gebührenpflichtig sind Personensorgeberechtigte/Eltern, auf deren Veranlassung das 
Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte der Gemeinde Grünheide (Mark) in Anspruch nimmt. 
Personensorgeberechtigte sind Personen, denen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 des SGB VIII allein oder 
gemeinsam mit einer anderen Person  nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die 
Personensorge zusteht. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die Voraussetzung der 
Personensorgeberechtigte, haften Sie als Gesamtschuldner. 

 
5. Der § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Entstehung der Gebührenpflicht 
 
Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen Gebührenbescheid. Die Verpflichtung zur Zahlung 
der festgesetzten Gebühr gilt unbeschadet der tatsächlichen Inanspruchnahme des 
Betreuungsplatzes und unbeschadet der Regelung in Absatz 7.  

 
6. Der § 6 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 Entstehung der Gebührenpflicht 
 
(4)  Für Personensorgeberechtigte/Eltern, die neben den in einer Kindertagesstätte in Trägerschaft 
der Gemeinde Grünheide (Mark) betreuten Kindern weitere unterhaltsberechtigte Kinder haben, 
ermäßigt sich die zu entrichtende Gesamtgebühr. 

 
7. Der § 5 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
§ 6 Entstehung der Gebührenpflicht 
 
(5)  Gebührenverpflichtete und damit Personensorgeberechtigte/Eltern sind diejenigen, auf deren 
Veranlassung das Kind eine Kindertagesstätte in Anspruch nimmt. 

 
8. Der § 5 Absatz 6 entfällt. 
 
9. Der § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 7 Grundsätze der Berechnung und Höhe der Gebühren  
 
(1)  Die Höhe der Benutzungsgebühren bemisst sich nach der Anzahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder der Eltern, dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit und nach dem Einkommen der 
Gebührenverpflichteten. 

 
10. Der § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
§ 7 Grundsätze der Berechnung und Höhe der Gebühren  
 
(2)  Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrunde gelegt, sofern sie 
Eltern des Kindes sind. Stehr ein Lebenspartner der Lebensgemeinschaft in keiner Rechtsbeziehung 
zum Kind, bleibt sein Einkommen unberücksichtigt. 

 
11. Der § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

§ 7 Grundsätze der Berechnung und Höhe der Gebühren  
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(3)  Das Einkommen im Sinne der Gebührensatzung soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Eltern zum aktuellen Zeitpunkt widerspiegeln. Als Nachweis der aktuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit gelten z.B. Lohn-, Gehalts- oder Besoldungsmitteilungen der Arbeitgeber oder 
Dienstherren. Zur Feststellung der momentanen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern soll 
mindestens einmal jährlich eine Einkommensüberprüfung stattfinden. 

 
12. Der § 7 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 
§ 7 Grundsätze der Berechnung und Höhe der Gebühren  
 
(6) Von der Summe der positiven Einkünfte werden vor Festsetzung des Elternbeitrages 

abgezogen: 
 

o Lohn- bzw. Einkommenssteuer 
o Solidaritätszuschlag 
o Kirchensteuer 
o Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (private Sozialversicherungen werden in Höhe 

der nachgewiesenen Beiträge anerkannt, jedoch maximal bis zur Höhe der gesetzlichen 
Versicherung). 

o gesetzliche oder gerichtlich festgestellte Unterhaltsleistungen der Gebührenverpflichteten an 
nicht in der Familie lebende Personen 

 
Erhöhte Werbungskosten werden in der vom Finanzamt anerkannten und durch Steuerbescheid 
nachgewiesenen Höhe berücksichtigt. 

 
13. Der § 7 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

 
§ 7 Grundsätze der Berechnung und Höhe der Gebühren  
 
(9) Sind beide Eltern (bzw. der allein erziehende Elternteil ohne Lebenspartner) Empfänger von 
Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Drittes und Viertes Kapitel) und Empfänger von Leistungen 
nach dem SGB II zahlen sie den Mindestbeitrag entsprechend des festgesetzten 
Betreuungsumfanges (Anlage I). 

 
14. Der § 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie flogt gefasst: 
 

§ 8 Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 
 
(1) Der jeweilige Höchstbetrag für die Gebühren nach dieser Satzung gilt solange, bis die Eltern den 
Nachweis eines geringeren Elterneinkommens erbracht haben. 

 
15. Der § 8 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 8 Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 
 
(2)  Sofern sich hieraus eine Abweichung von dem bislang zugrunde gelegten Einkommen ergibt, ist 
die Gemeinde den Eltern gegenüber zur Neufestsetzung berechtigt. 

 
16. Der § 8 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
§ 8 Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 
 
(3) Die Eltern sind bei der Überprüfung nach Abs. 2 zur Mitwirkung verpflichtet. 

 
17. Der § 8 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 8 Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 
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(4) Auf Antrag der Eltern und bei einer wesentlichen Veränderung der Einkommensverhältnisse 
erfolgt eine Neuberechnung des Elternbeitrages. Von einer wesentlichen Änderung wird 
ausgegangen, wenn das Einkommen der Eltern sich um mehr als 250,00 Euro im Monat verändert. 

 
18. Der § 8 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
§ 8 Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 
 
(5)  Die Eltern haben die Pflicht, alle Veränderungen in der familiären Situation, die zu einer 
Anhebung des Elternbeitrages führen, der Gemeinde unverzüglich nach bekannt werden mitzuteilen. 

 
19. Die Anlage I (Hort) zum § 7 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 
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Artikel II  
 
Neubekanntmachung der Kindertagesstättensatzung und  Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme eines Pl atzes in Kindertagesstätten in 
Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark). 
 
Der Bürgermeister der Gemeinde Grünheide (Mark) kann den vollen Wortlaut der 
Kindertagesstättensatzung und Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) 
mit den Änderungen dieser Satzung zur 1. Änderung der Kindertagesstättensatzung und Satzung über 
die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten in 
Trägerschaft der Gemeinde Grünheide (Mark) vom 01.09.2008 im Amtsblatt für die Gemeinde 
Grünheide (Mark) bekannt machen. 
 
 
 
Artikel III 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung zur 1. Änderung der Kindertagesstättensatzung und Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagesstätten in Trägerschaft der 
Gemeinde Grünheide (Mark) vom 01.09.2008 tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. 



11 

- Teil A. Bekanntmachungen - amtlicher Teil- 
8. Jahrgang / Nr. 02/10 Amtsblatt für die Gemeinde Grünheide (Mark)        Grünheide (Mark), den 24.04.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende Teil A.  Bekanntmachungen - amtlicher Teil - 

Bekanntmachungsanordnung  
 
 
Gemäß § 3 Absatz 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird die 
vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Kindertagesstättensatzu ng und Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchn ahme eines Platzes in 
Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde Grü nheide (Mark) vom 01.09.2008 öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß 
§ 3 Absatz 4 der BbgKVerf gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

- die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt- 
 gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluß der Gemeindevertretung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Grünheide (Mark) vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Grünheide (Mark), den 26.02.2010 
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Besetzung der Fachausschüsse der Gemeindevertretung   
der Gemeinde Grünheide (Mark )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 

/ 
 

Hauptausschuss 
 

            
  

Vorsitz:  Herr Christiani 
 

Mitglieder:  1. Frau Fitzke 
 

 2. Herr Knobelsdorf 
 

 3. Frau Eichmann 
 

4. Herr Kohlmann 
 

5. Herr Moldenhauer 
 

 6.   Herr Runge 
 

7. Herr Felkel 
 

8. Herr Schramma 
 
 

 

Freie 
Wähler  

 

Bau- und Gewerbe- 
ausschuss 

 

 

 
Vorsitz:       Herr Runge  
 
Mitglieder:  Herr Schrobback 
 Herr Balzer 
 Herr Knobelsdorf 
 Herr Baumann 
 Herr Leder 
 Herr Moldenhauer 
 

 

SPD 
Ausschuss für 

Ordnung, Sicherheit, 
Tourismus, Natur- 
und Umweltschutz 

 

 
Vorsitz:       Herr Balzer  
 
Mitglieder:  Frau Niels 
 Herr Baumann 
 Herr Kohlmann 
 Herr Leder 
 Herr Fietz 
 Herr Niche  
 

 

 

SPD 
Ausschuss für 

Soziales, Jugend, 
Kultur und Senioren 

 

 
 
Vorsitz:       Frau Eichmann  
 
Mitglieder:  Frau Fitzke 
 Frau Niels 
 Herr Düben 
 Herr Schrobback 
 Herr Felkel 
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Konzeption für die Entwicklung von Naherholung und Tourismus in Grünheide (Mark) 

1. Grünheide (Mark)- Wald- und Seengebiet –  
    familienfreundlich- naturverbunden- ganz nah be i Berlin 
Grünheide(Mark) bietet mit seinem umfangreichen Wald- und Seengebiet, der noch teilweise 
unberührten Natur und seiner Nähe zu Berlin und anderen interessanten Ausflugszielen einzigartige 
Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Aufenthalt und die weitere Entwicklung eines sanften und 
weitestgehend barrierefreien Tourismus in unserer Region. Die drei individuellen Kulturlandschaften - 
die Seenkette von Grünheide (Mark) bis Kienbaum, die Auenlandschaft der Löcknitz und das Spreetal - 
prägen diesen Landschaftraum. 
Von besonderem Reiz sind die Möglichkeiten für den Wasser-, Angel-, Wander- und Radtourismus. Die 
Gemeinde Grünheide (Mark) hat eine gute verkehrsmäßige Anbindung per Bahn, Straße, Wasser und 
Luft. Sie verfügt gegenwärtig über 1400 Gästebetten in Hotels, Pensionen, Privatquartieren, Herbergen 
sowie Einrichtungen der Kirche und des Bundeswehrsozialwerkes. Darüber hinaus stehen 930 
Stellplätze auf Campingplätzen – davon 195 Kurzzeitplätze - zur Verfügung. 
Mit der natur belassenen Landschaft und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten in allen Ortsteilen bieten 
wir den täglich bis zu 6000 Gästen (einschließlich Tagesausflügler) und den 1250 nebenwohnlich 
gemeldeten Einwohnern hervorragende Grundlagen für eine aktive Erholung. 
Damit sind gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Tourismus als ausbaufähigen 
Wirtschafts- und Wachstumsfaktor in der Gemeinde Grünheide (Mark) gegeben. Ziel muss es sein, den 
Tourismus über den Tagestourismus hinaus zu entwickeln und die Verweildauer der Gäste zu erhöhen. 
Das bedingt, die Attraktivität der Gemeinde und das Leistungsangebot für unsere Gäste qualitativ zu 
erhöhen.  
Was für unsere Gäste und Einwohner gut ist, zieht auch neue Einwohner und Investoren an. 
Es steht das Ziel: Familienfreundlicher Wohn- und Erholungsort. 
Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, touristische Leistungsträger und die Einwohner sollten gemeinsam 
dem Leitbild unserer Gemeinde folgen und 
- durch die künftige Ansiedlungspolitik, gezielte Infrastruktur- und Ortgestaltungsmaßnahmen, 
- durch einen aktiven Umwelt- und Naturschutz im Grünheider Wald- und Seengebiet, 
- durch geeignete Maßnahmen für Ordnung, Sicherheit und ein sauberes, gepflegtes Ortsbild 
für ein angenehmes Wohnen sowie einen aktiven und erholsamen Tourismus in der Gemeinde Sorge 
tragen. 
Die Mitgliedschaft im „Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.“ (TSOS) ist intensiv zu nutzen. 

2. Maßnahmen der Gemeinde zur Verbesserung der Rahm enbedingungen und der touristischen   
    Infrastruktur 
 
2.1. Informationstätigkeit 
Mit einer progressiven Informationstätigkeit und Werbung ist intensiv auf die touristischen Möglichkeiten 
in Grünheide (Mark) hinzuwirken. 
Dazu gehören: 
- Aktuelle Informationen über Grünheide (Mark) im TSOS, auf Wanderkarten aller Art sowie 
insbesondere durch Nutzung des Internets 
- Aufstellen von Hinweistafeln „Grünheider Wald- und Seengebiet“ im Autobahnbereich 
- Gästeleitsystem innerhalb der Gemeinde 
- Umbenennung des Bahnhofs Fangschleuse in „Grünheide (Mark)“ bei positivem Votum der 
Bevölkerung 
- Aufstellen von Begrüßungs- und Hinweistafeln an zentralen Stellen (Ortseingänge und Wasserstraßen) 
- Aktualisierung und stärkere Nutzung der vorhandenen Tafeln zum „Regionalpark Müggel-Spree“, 
einschließlich ihrer kontinuierlichen Pflege und Instandhaltung. 
- Schaffung eines einheitlichen Logos für die Großgemeinde Grünheide im Interesse einer 
gemeinsamen Identität aller Ortsteile. 
 
2.2.Infrastruktur 
Die Gemeinde setzt ihre Anstrengungen zur Verdichtung vorhandener und zur evtl. Anlage neuer 
Wohngebiete, zum Ausbau des Straßen- und Wegenetzes sowie zum Erhalt und zur Modernisierung 
kommunaler Einrichtungen (Kultur-, Sport-, Freizeit-, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen) fort. 
Die Gemeinde setzt sich ein für: 
- Bau bzw. Betreiben von Stützpunkten für Wasserwanderer, 
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- Entwicklung der Karl-Marx Straße 12-15 im OT Grünheide (Mark) durch die Gemeinde. Gestaltung 
einer Freifläche  mit Zugänglichkeit zum Peetzsee. Schaffung eines Stützpunktes für Wasserwanderer 
unter evtl. Einbeziehung des vorhandenen Bootshauses. Nach Abriss des Wohnhauses Bau eines 
Gebäudes für die Tourismusinformation mit öffentlicher Toilettenanlage.  
- Schaffung von Boots- und Fahrradausleihstationen an zentralen Stellen der Gemeinde in Kooperation 
mit anderen Orten. 
- Schaffung von naturnahen Erlebnisbereichen und Attraktionen 
- Imbissversorgung für Wanderer jeglicher Art in Mönchwinkel 
ggf. am Parkplatz an der Spree (gegenüber ehemaliger Gaststätte “Storchennest“) 
- u. a. dem Tourismus dienende Bereiche. 
 
2.3. Erhöhung der Attraktivität 
Die Gemeinde setzt sich aktiv für die Erhöhung der Attraktivität des Gemeindegebietes ein. 
Dazu gehören: 
- Konsequente Durchsetzung der Satzungen und Verordnungen zur Sicherheit, Ordnung und 
Sauberhaltung der Gemeinde. 
- Neugestaltung des Kellerberges im OT Grünheide (Mark) (Parkanlage, Aussichtspunkt, evtl. 
Grabsäulen in einem Ehrenhain sammeln). 
- Einfluss auf die Erhaltung historischer Gebäude (insbesondere 19. und Anfang 20. Jahrhundert). 
- Neugestaltung der Karl-Marx-Straße sowie die Weiterentwicklung der Wohnbebauung und Gestaltung 
des Heideweges im OT Grünheide (Mark). 
- Schaffung eines Spielplatzes in Hangelsberg-Standort Am Anger, an der Festwiese. 
- Einfluss auf Fertigstellung der Freifläche mit Anlegestelle Altbuchhorster Straße im OT Grünheide 
(Mark) und deren Zugänglichkeit gem. Bebauungsplan. 
 
2.4. Wander- und Radwege 
Für diesen Aufgabenbereich ist die Stelle eines Wegemeisters zu schaffen. 
Folgende Aufgaben sind vorrangig zu lösen: 
- Instandhaltung und Pflege des bestehenden Wander- und Radwegenetzes (auch für Inlineskater) 
(Wegemarkierungen, Sitzbänke, Rasthütten, Stege, Schautafeln), 
- Durchgehende Ausschilderung des Wegenetzes, auch Uferwege und öffentliche Toiletten, 
- Informationstafeln zur Kenntlichmachung historischer und anderer Sehenswürdigkeiten, 
- Pflege bzw. Anlegen von Uferpromenaden und Wanderwegen (OT Grünheide (Mark)), ( s. a. 
Beschluss 59/08/2000 )  
�  von der Anlegestelle am Robert-Havemann-Klubhaus über die Festwiese, den Eichbrandstrand bis 
Fangschleuse Werlseestraße 37, 
�  vom Anglerheim bis zum „Seeblick“, 
�  am Werlsee hinter der Median Klinik zum Nord Badestrand bzw. Verlängerung des Fußweges an der 
Medianklinik, 
�  am Peetzsee hinter der Preußen Villa über Anglersiedlung, Badestrand bis zum ersten Grundstück am 
Reiherhorst, 
�  zwischen Kinderheim „Waldsee“ am Waldeck und Waldpromenade 1, 
�  von der Brücke Altbuchhorst am Kanal in Richtung Sprudel und Weiterführung wasserseitig über E 33 
bis zum Kieskanal, 
�  vom Ende des Möllensees über E 37 vorbei an der Spiegelquelle bis zur Burgwallstrasse,  
�  Ruheplätze an begehbaren Uferzonen, an Flüssen und Seen, 
�  Rastplätze und deren Sauberhaltung an begehbaren Uferzonen von Flüssen und Seen, 
- Erschließung eines Rad- und Wanderweges zwischen Kienbaum und Hangelsberg, 
- Schaffung eines Radweges von Hangelsberg nach Mönchwinkel, 
- Spreeüberquerung in Hangelsberg; Fußgängerbrücke bzw. als Alternative Schlepp-Bootsfähre 
(Standort-Vorschlag; Höhe KfZ-Werkstatt “Rauthmann“ – Zum Zettelberg). 
 
2.5. Wassertourismus 
Durch den Ausbau von Stützpunkten und Anlegemöglichkeiten für Wasserwanderer und Sportboote soll 
die Nutzung örtlicher Einrichtungen qualifiziert werden. Wassertourismus darf nicht nur auf dem Wasser 
stattfinden. Dazu gehören: 
- Schaffung und Auszeichnung von Anlegestellen mit dem „Gelbe Welle“- Zeichen, 
- im OT Grünheide (Mark) bessere Anlegemöglichkeit an der Festwiese durch Setzen von Pfählen; 
Schaffung einer Anlegestelle für Sportboote in der Karl-Marx-Straße (siehe Pkt. 2.2.),  
- Gästeleitsystem wasserseitig, 
- Kennzeichnung von Tagesliegeplätzen an Bootshäusern, Gaststätten und Campingplätzen u. a. und 
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deren Aufnahme in zentrale Wanderkarten sowie in die Informationen des Tourismusverband Seenland 
Oder- Spree (TSOS). 
- Bootseinlass- und Entnahmestelle im OT Hangelsberg Am Anger – in Höhe des Waldschlosses. 
 
2.6. Badestellen und Gewässerschutz 
Durchführung zw. Unterstützung von Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Tourismus und 
zum Erhalt der Landschaft durch: 
- Ausbau, Sauberhaltung und Kontrolle der Badestellen in der Gemeinde, einschließlich der Reinigung 
des Sandes an den Badestränden, 
- Unterstützung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Renaturierung der Uferbiotope an unseren Flüssen 
und Seen, insbesondere 
�  Infotafeln zum Schilfschutz, um mechanischen Stress (Knicken) zu vermeiden. 
�  Pflege der Spree, der Alten Löcknitz und des Möllensees, 
�  Wiederansiedlung seltener Tierarten, wie Schildkröten, Rohrdommeln, Eisvögel, Stichlinge u. a. m. 
- Im OT Hangelsberg – Ausbau der Badestelle am Ausgang Hangelsberg in Richtung Fürstenwalde, 
- Prüfung der Möglichkeit zur Einrichtung einer Badestelle am Liebenberger See in Kienbaum 
 
2.7. Veranstaltungen 
Die Veranstaltungen der Gemeinde sollen grundsätzlich öffentlich sein. Die Veranstalter, wie kirchliche 
Einrichtungen, Gaststätten, Heime, Campingplätze, Herbergen, Schulen, Vereine, Jugendclubs, Private 
Veranstalter, Gemeinde, Ortsteile u. a. ermöglichen in der Regel interessierten Gästen die Teilnahme an 
den Veranstaltungen. Sie führen selbstständig Veranstaltungen durch bzw. beteiligen sich aktiv an der 
Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen in der Gemeinde. 
Es wird Einfluss auf die Durchführung sich über das ganze Jahr ständig wiederholender 
Veranstaltungen genommen, wie: 
- Tanz-, Musik- und Kulturveranstaltungen 
- Wanderungen in und um Grünheide (Mark) 
- Radwanderungen 
- Angeltourismus 
- Ständige Bootsfahrten auf den Grünheider Gewässern 
- Vorträge zur Ortsgeschichte in Verbindung mit den Heimatstuben bzw. dem Heimatmuseum in 
Mönchwinkel u. a. 
Erfassung und Koordination der Veranstaltungen erfolgt über die Gemeindeverwaltung. Sie informiert 
darüber öffentlich mittels Aushang an zentralen Stellen und im Internet. 
 
3. Empfehlungen für die touristischen Leistungsträg er 
Erholungssuchende, Einwohner und Gemeindevertretung erwarten, dass sich: 
- die Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Heime, Herbergen, Anbieter von Ferienwohnungen) 
durch standortgerechte Ausstattung, gute Qualität der Betreuung und differenzierte vielfältige Angebote 
um zufriedene Gäste und um eine hohe Auslastung ihrer Kapazitäten bemühen; 
- die Restaurants, Gaststätten und Imbissbetreiber für ein stabiles qualitativ gutes Speisen- und 
Getränkeangebot und gastfreundliche Bedienung einsetzen; 
- die Handelseinrichtungen neben der Versorgung der Einwohner und Dauergäste in der Saison durch 
flexible Angebotsformen auch auf die Tagestouristen und Besucher von Veranstaltungen orientieren; 
- die Anbieter für Fahrrad- und Bootsausleihe (vor allem Kanu-, Paddel-, Ruder- und Tretboote) 
erweitern und durch flexible Öffnungszeiten anbieten 
- die Reedereien und Bootsbetreiber durch zweckmäßige Linien, flexible Zeiten, guten Service, 
Sonderfahrten und Veranstaltungen für einen regen Fahrgastschiffsverkehr durch einheimische 
Gewässer engagieren 
- die Bootshäuser für mehr Tagesliegeplätze und gute Serviceleistungen einsetzen und das 
Wasserwandern im Grünheider Seengebiet, auf der Spree und Löcknitz unterstützen; 
- die Campingplatzbetreiber gemeinsam mit den Nutzern für standardgerechte sanitäre Anlagen, für 
ansprechende Sport- und Spielflächen, für eine öffentlich zugängliche Strandversorgung, für Sauberkeit 
und Ordnung im Strandbereich sowie im Umfeld des Campingplatzes und für genügend Kapazitäten für 
Tagesübernachtungen einsetzen; 
- die Nutzer der Wochenendgrundstücke für ein gepflegtes Äußeres ihrer Grundstücke und ihres 
Umfeldes sorgen.  
Angeregt wird ein Stammtisch mit den touristischen Leistungsträgern. 
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4. Organisation der To urismusarbeit  
Die Gesamtverantwortung der gemeindlichen Aktivitäten für den Tourismus liegt bei der 
Gemeindevertretung, den Ortsbeiräten und der Gemeindeverwaltung. 
Notwendig ist, im Interesse einer aktiven praktischen Arbeit dafür eine Stelle des „Tourismusmanagers“ 
in der Gemeindeverwaltung einzurichten. 
Die Gemeinde unterhält an zentraler Stelle ein Informationsbüro im OT Grünheide (Mark) nach dem 
Standard des TSOS. 
Der Tourismus- und Wanderverein Grünheide e.V. (TWV) ist durch die Gemeinde in die Tourismusarbeit 
mit einzubeziehen. 
Die Gemeinde erfasst statistisch die touristischen Aktivitäten. 
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Landkreis Oder-Spree         
Der Landrat         
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
Badestellenliste 2010  zur Beteiligung der Öffentli chkeit 

 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree bestimmt gemäß § 11 Abs. 1  der 
Brandenburgischen Badegewässerverordnung die Badegewässer im Landkreis unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit.  
 
Bis zum 31.03.2010 melden die Gesundheitsämter der obersten Landesbehörde die Badegewässer zur 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landes Brandenburg. 
Die Amtsblätter erscheinen vor Beginn  der Badesaison am 15. Mai.    
 
Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oder-Spree haben das Recht,  Vorschläge, Hinweise, 
Bemerkungen und Beschwerden zur vorgeschlagenen Badegewässerliste einzubringen. 
Diese sind bis zum 29.März 2010 zu richten an  

Landkreis Oder-Spree 
Gesundheitsamt  
Trebuser Straße 60, 15517 Fürstenwalde 
Ines.peter@landkreis-oder-spree.de  
Ansprechpartnerin: Ines Peter, Tel: 03361 / 5993423 .  

 
Alle im Amtsblatt ausgewiesenen Badestellen werden entsprechend der Brandenburgischen 
Badegewässerverordnung überwacht. Badestellen, die nicht unter die Badegewässerverordnung fallen, 
werden zwar vom Gesundheitsamt überwacht, aber  in geringerem Umfang. 
Informationen zu diesen zusätzlich überwachten Badestellen erhalten die interessierten Bürger beim 
Gesundheitsamt (Kontakte siehe oben) und während der Badesaison auch  auf den Internetseiten des 
Gesundheitsamtes Landkreises Oder-Spree/Hygiene und Umweltmedizin/Badewasserhygiene.      
 
Auszuweisende Badegewässer und Badestellen im Landk reis Oder Spree 2010       
 
Badegewässer Badestelle 
Dämeritzsee Erkner, Strandbad 
Flakensee Woltersdorf, Zeltplatz E 42 
Glower See Leißnitz, OT Glowe 
Großer Kolpiner See Kolpin 
Großer Müllroser See Müllrose, Freibad 
Großer Müllroser See Müllrose, Strandbad 
Großer Treppelsee Bremsdorf, Zeltplatz 
Kalksee Woltersdorf, Richard-Wagner-Straße  
Kiessee Kagel, Zeltplatz E 40 
Möllensee Kagel, Grünheide, Zeltplatz E 37 
Peetzsee Grünheide, Zeltplatz E 34  
Petersdorfer See Petersdorf 
Ranziger See Ranzig 
Scharmützelsee Bad Saarow, Cecilienpark 
Scharmützelsee Bad Saarow, Pieskow 
Scharmützelsee Bad Saarow, Strandbad Mitte 
Scharmützelsee Bad Saarow, Strandbad Neptun 
Scharmützelsee Diensdorf 
Scharmützelsee Wendisch-Rietz, Campingplatz Schwarzhorn 
Scharmützelsee Wendisch-Rietz, Badestelle Ferienpark 
Schervenzsee Schernsdorf, Bungalows 
Schwielochsee Campingplatz Trebatsch.Sawall 
Schwielochsee Niewisch 
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Spree Berkenbrück 
Spree bei Beeskow Beeskow, Spreepark 
Springsee Limsdorf 
Störitzsee Spreeau 
Storkower See Dahmsdorf 
Storkower See Storkow 
Storkower See Storkow, Wolfswinkel 
Tiefer See Ranzig 
Tiefer See („Grubensee“) Limsdorf 
Trebuser See Fürstenwalde – Trebus, Strand 
Werlsee Grünheide Nordstrand 
Werlsee Grünheide Südstrand 
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Serviceinformationen 
 

 
Gemeinde Grünheide (Mark) ����  (03362) 5855-0 
 

Bürgermeister Herr Christiani , e-Mail: info@gemeinde-gruenheide.de 
Büro des Bürgermeisters: Frau Tänzer �  5855-11 �  585559 
 
Abteilungen / Bereiche: 
 
 

Hauptamt , Frau Baumann �  5855-14, �  585559, e-Mail: hauptamt@gemeinde-gruenheide.de 
 

 
����  Information/Poststelle  ����  Personal/Bezüge  
 Frau Hundertmark, Frau Pätzholz   e-Mail: lohn@gemeinde-gruenheide.de 
 �  5855-0 und -13, �  585558   e-Mail: gemeindeverwaltung@gemeinde-gruenheide.de 
    Frau Seefeldt �  5855-26 
����  Allgemeine Datenverarbeitung    Frau Hanisch �  5855-62 
 e-Mail: service@gemeinde-gruenheide.de    
 Herr Burdach �  5855-34  ����  Beschaffung  
    e-Mail: beschaffung@gemeinde-gruenheide.de 
����  Sitzungsdienst    Frau Sendel �  5855-71 
 e-Mail: sitzungsdienst@gemeinde-gruenheide.de    
 Herr Giese �  5855-37  ����  Verwaltung Bürgerhäuser  
 Frau Lehmann �  5855-74   Frau Koch � 01520-8892740 
 Frau Tänzer �  5855-11    
 
 

Kämmerei , Frau Lang �  5855-23, �  585559, e-Mail: kaemmerei@gemeinde-gruenheide.de 
 

     
����  Kasse  ����  Controlling  
 Frau Meyke �  5855-16   e-Mail: verwaltung@gemeinde-gruenheide.de 
 Frau Bullmann �  5855-53   Frau Lange �  5855-24 
     
����  Steuern   ����  Kitaangelegenheiten  
 e-Mail: steuern@gemeinde-gruenheide.de   e-Mail: kita@gemeinde-gruenheide.de 
 Frau Röhnke �  5855-15   Frau Dorsch �  5855-81 
     
����  Grundstücksverwaltung   ����  Kitamanagement  
 e-Mail: grundstuecksverwaltung@gemeinde-gruenheide.de   e-Mail: kitamanagement@gemeinde-gruenheide.de 
 Frau Koblenz �  5855-54   Frau Hanusch �  5855-51 
     
����  Wohnungsverwaltung     
 e-Mail: wohnung@gemeinde-gruenheide.de    
 Frau Sander �  5855-22    
 Frau Rese �  5855-42    
 
 

Ordnungsamt,  Herr Bauermeister �  5855-52, �  585558, e-Mail: ordnungsamt@gemeinde-gruenheide.de 
 

     
����  Ordnungsamt  ����  Standesamt  
 e-Mail: ordnung@gemeinde-gruenheide.de   e-Mail: standesamt@gemeinde-gruenheide.de 
 Frau Siebmann �  5855-19   Frau Reschke �  5855-21 
 Frau Kaul �  5855-91    
   ����  Jugendkoordination  
����  Gewerbeamt/Brandschutz    e-Mail: jugend@gemeinde-gruenheide.de 
 e-Mail: gewerbe@gemeinde-gruenheide.de   �  5855-25 
 Herr Schulz �  5855-20   Frau Meinharth �  0172-3821525 
    Herr Lenke �  0173-6239663 
����  Einwohnermeldeamt     
 e-Mail: einwohnermeldeamt@gemeinde-

gruenheide.de 
   

 Herr Arndt �  5855-18    
 
 

Bauamt , Herr Komann �  5855-30, �  585561, e-Mail: bauamt@gemeinde-gruenheide.de 
 

     
����  Bauleitplanung, Bauverwaltung/Bauanträge  ����  Liegenschaften  
 ��������	�
���
������������
����������    ����������������������������������
����������  
 Frau Peters und Herr Dymke � �5855-31   Frau Keslau � �5855-32 
     
����  Tiefbau   ����  Hochbau  
 ������������	�
������������
����������    ������������	�
������������
����������  
 Herr Adam � �5855-27�   Frau Breede � �5855-28 
    Herr Holderbein � �5855-28 
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Sprechzeiten Gemeinde Grünheide (Mark) 
 

Montag - kein Sprechtag - 

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 

Mittwoch - kein Sprechtag - 

Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 15.00 Uhr 

Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 

Sprechzeiten Wohnungsverwaltung 
 

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 

 
 

Sprechzeiten Ortsvorsteher/in 
 

 
Grünheide (Mark) 
Ortsvorsteherin: Frau Lieselotte Fitzke 
Büro: Rathaus Grünheide, Am Marktplatz 1 
�  (03362) 5855-12 �  585558 
Sprechzeiten: Di 9-12 und 13.30-17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

 
Kienbaum 
Ortsvorsteherin: Frau Hildegard Seidel 
Büro: Bürgerhaus Kienbaum, 
Neue Dorfstraße 54 
�  (033434) 71123, �  privat 70234 
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Do. 17-18 Uhr 
 

 
Hangelsberg 
Ortsvorsteher: Herr Heinz Knobelsdorf 
Büro: Bürgerhaus Hangelsberg, 
Berliner Damm 10 
�  (033632) 59125 �  59127 
Sprechzeiten: Do. 15.30-18 Uhr 
 

 
Mönchwinkel 
Ortsvorsteherin: Frau Ute Thieme 
Büro: Gemeindehaus Mönchwinkel, 
Neue Spreeauer Straße 1 
�  (033632) 476 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
 

 
Kagel  
Ortsvorsteher: Herr Norbert Niche 
Büro: Vereinshaus „Alte Schule“,  
Gerhart -Hauptmann -Str. 25  
�  (033434) 80800 
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Di. 16-17 Uhr 
 

 
Spreeau 
Ortsvorsteher: Herr Horst Felkel 
Büro: Bürgerhaus Spreeau, 
Spreeauer Straße 29, GT Spreewerder 
�  (033633) 524 
Sprechzeiten: jeden 2. Do. 16-17.30 Uhr 
 

 
 

Sprechzeiten Schiedsstelle/Polizei 
 

 
Schiedsstelle   Ansprechpartner: Herr Exner 
�  privat (033632) 59660, �  im Rathaus zu den Sprechzeiten 
(03362) 5855-36 
Sprechzeiten im Rathaus: 
jeden 1. Di. im Monat von 15-18 Uhr 
 

 
Polizei , Wache Erkner, 
Revierpolizei,  Am Marktplatz 1 
�  (03362) 58 55-35 oder 7900 
Sprechzeiten im Rathaus: 
jeden Di. 15-18 Uhr und Do. 9-12 Uhr 

 
 

Öffnungszeiten Kommunale Bibliotheken 
 

 
Bibliothek Grünheide (Mark)  
(im Rathaus Hintereingang), Am Marktplatz 1, 
Ansprechpartnerin: Frau Thaller 
�  (03362) 5855-55 
Öffnungszeiten: 
Di. 13-18, Do. 13-17, Fr. 9-12 Uhr 
 

 
Bibliothek Hangelsberg  
Berliner Damm 12 
Ansprechpartnerin: Frau Grabsch 
�  (033632) 5370 
Öffnungszeiten: 
Sa. 14.30-15.30 Uhr 

 
 

Sprechstunde Lokales Bündnis für Familie - Familien bande 
 

 
Ansprechpartnerin: Frau Gesine Schulze �  (033632) 599183  �  (01520) 8985958 
Internet: www.familienbande-gruenheide.de, E-Mail: familienbande@gemeinde-gruenheide.de 
Sprechzeiten: 
im Bürgerhaus Hangelsberg, Berliner Damm 10 �  Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr 
in der Ganztagsschule Grünheide, An der Löcknitz 1 �  Dienstags von 14.00 – 16.00 Uhr 
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Sprechzeiten Rentenberatungsstelle 
 

 
Beratung der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Br andenburg 
im Rathaus Grünheide (Mark), Am Marktplatz 1, 1. OG, Konferenzsaal 
Ansprechpartner: Herr Onderka, �  (03362) 5855-36 
Sprechzeiten: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00 – 18.00 Uhr 
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